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Verordnung
über Kindereinrichtungen der Vorschulerziehung 

vom 22. April 1976

Auf der Grundlage des Gesetzes vom 25. Februar 1965 über 
das einheitliche sozialistische Bildungssystem (GBl. I Nr. 6 
S. 83) wird folgendes verordnet:

§ 1

Geltungsbereich

(1) Die Bestimmungen dieser Verordnung gelten für alle 
staatlichen

Krippen mit Tagesbelegung 
Kindergärten
Saisonkrippen und -kindergärten 
Krippen mit Wochenbelegung 
Kinderwochenheime

(nachfolgend staatliche Kindereinrichtungen genannt) unab
hängig von deren Unterstellung.

(2) Für spezielle Einrichtungen im Bereich der Jugendhilfe, 
des Sonderschul-, Gesundheits- und Sozialwesens gelten spe
zifische Bestimmungen.

Grundsätze

§ 2

(1) Die staatlichen Kindereinrichtungen tragen eine hohe 
Verantwortung für die allseitige Entwicklung und soziali
stische Erziehung der Kinder. Sie gewährleisten eine harmo

nische körperliche, geistige und sprachliche Entwicklung der 
Kinder sowie die Herausbildung sozialistischer Charakter
eigenschaften und Verhaltensweisen, der Selbständigkeit und 
Aktivität. Die staatlichen Kindereinrichtungen sorgen für die 
Gestaltung eines inhaltsreichen und frohen Kinderlebens. Be
sonderen Wert legen sie auf die Gesunderhaltung- und das 
körperliche Wohlbefinden der Kinder, auf die Gewährlei
stung einer gesunden Lebensweise sowie auf die Kräftigung 
des kindlichen Organismus. Das erfordert Stabilität und Re
gelmäßigkeit im Lebensrhythmus, einen gesundheits- und 
entwicklungsfördernden Tagesablauf sowie Spiel und sport
liche Betätigung an frischer Luft.

(2) Die staatlichen Kindereinrichtungen arbeiten zur Siche
rung der gesamten Entwicklung und der sozialistischen Er
ziehung der Kinder, eng mit der Familie zusammen.

(3) Die staatlichen Kindereinrichtungen unterstützen insbe
sondere die berufstätigen und studierenden Mütter bei der 
Gestaltung günstiger Bedingungen für die Erziehung und Ent
wicklung der Kinder.

§3

(1) Staatliche Kindereinrichtungen gemäß § 1 Abs. 1 sind

a) Krippen und Kindergärten mit ganztägiger Öffnungszeit 
während des gesamten Jahres;

b) Saisoneinrichtungen mit ganztägiger Öffnungszeit, die 
in ländlichen Territorien bzw. in Erholungsgebieten die 
Versorgung mit Plätzen bis zu 8 Monaten eines Jahres 
unterstützen;

c) Krippen mit Wochenbelegung und Kinderwochenheime, 
die von Montag bis Freitag geöffnet sind.

(2) Die Schaffung anderer Arten von staatlichen Eftirichtun- 
gen der Vorschulerziehung als der unter Abs. 1 genannten ist 
nicht statthaft.


